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Anpassung der Verordnung über die berufliche Vorsorge: 
Regierungsrat eröffnet Vernehmlassung 

Die Personalversicherungskasse Obwalden PVO steht vor grossen Heraus-
forderungen. Um der demografischen Entwicklung ihrer Versicherten zu be-
gegnen sowie den konstanten Rückgang der durchschnittlichen Kapitalrendite 
aufzufangen, hat der Vorstand der PVO eine Reglementsrevision ausgearbei-
tet. Diese hat auch eine Anpassung der Verordnung über die berufliche Vor-
sorge zur Folge. 

Seit dem 1. Januar 1999 gilt bei der PVO das Beitragsprimat. Dabei wird jeder ver-
sicherten Person aufgrund der effektiv einbezahlten Sparbeiträge sowie der Verzin-
sung des angesparten Kapitals ein individuelles Sparguthaben zugewiesen. Finan-
ziert wird das Beitragsprimat auf der Arbeitgeberseite durch eine Kollektivfinanzie-
rung. Diese sieht vor, dass der Arbeitnehmer unabhängig von der Altersstruktur der 
Arbeitnehmer einen fixen Beitragssatz pro versicherte Person vergütet. Diese Fi-
nanzierung hat einen Nachteil. Die effektiven Kostenbeiträge können bei den jewei-
ligen angeschlossenen Arbeitgebern je nach Altersstruktur über- oder unterfinanziert 
sein. Weil das Durchschnittsalter der Aktiven weiter zunehmen wird, wird auch die 
Unterfinanzierung der Vorsorgekasse in den nächsten Jahren zunehmen. Experten 
empfehlen deshalb, auf das System der individuellen Finanzierung zu wechseln. 

Neben der demografischen Entwicklung ist es für die PVO auch zunehmend schwie-
riger, auf dem Markt die notwendigen Renditen für die Vorsorgegelder zu erwirt-
schaften. Der Handlungsbedarf ist offensichtlich. Um diesen Herausforderungen zu 
begegnen und die finanzielle Sicherung der Kasse langfristig zu gewährleisten, hat 
der Vorstand der PVO eine Reglementsrevision ausgearbeitet. Dabei soll das Fi-
nanzierungssystem der Kasse den heutigen Umständen angepasst werden. Auf 
nicht (mehr) gerechtfertigte Rentenleistungen soll künftig verzichtet werden. 
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Folgende Revisionselemente sind vom PVO-Vorstand vorgesehen: 

 Die aktuellen Umwandlungssätze müssen gesenkt werden. 
 Die Sparbeiträge müssen erhöht werden. 
 Die Risikobeiträge sollen gesenkt werden. 
 Der Wechsel von der Kollektivfinanzierung zur individuellen Finanzierung 

muss vorgenommen werden.  
 Die Alters-Kinderrente soll gestrichen und bei der Invaliden-Kinderrente der 

Anspruch eingeschränkt werden. 

Die 54 angeschlossenen Arbeitgeber, die Delegierten sowie sämtliche Versicherten 
der PVO hatten vom 31. August – 20. November 2015 Gelegenheit, zu den vorge-
schlagenen Änderungen Stellung zu nehmen. Die Antworten aus dieser Vernehm-
lassung zeigen, dass die beantragten Änderungen auf Akzeptanz stossen und die 
Massnahmen grossmehrheitlich befürwortet werden. 

Die Reglementsrevision hat auch eine Anpassung der Verordnung über die berufli-
che Vorsorge zur Folge, welche in der Kompetenz des Kantonsrats liegt. Der Regie-
rungsrat hat deshalb einen Nachtrag zu dieser Verordnung ausgearbeitet und zu-
handen der Vernehmlassung verabschiedet. Einleitend hält der Regierungsrat fest, 
dass die der Kasse angeschlossenen Arbeitgeber und die Versicherten der PVO seit 
ihrem Bestehen im Jahr 1956 – im Gegensatz zu sehr vielen anderen Kassen – 
noch nie eine Ausfinanzierung oder Sanierungsbeiträge leisten mussten. Die vorge-
sehene Erhöhung der Arbeitgeberbeiträge bringt für den Kanton als Arbeitgeber 
jährliche Mehrkosten von rund 540 000 Franken. Dies entspricht einer Erhöhung von 
1,6 Prozent gegenüber den aktuellen Arbeitgeberbeiträgen. Die Arbeitnehmer sollen 
insgesamt mit rund 420 000 Franken oder durchschnittlich 1,23 Prozent zusätzlich 
belastet werden. 

Die Vernehmlassungsfrist endet am 18. März 2016. Der Kantonsrat wird voraus-
sichtlich am 19./20. Mai 2016 diesen Nachtrag beraten. Anschliessend wird die De-
legiertenversammlung der PVO im Sommer 2016 über die Reglementsrevision be-
finden. Sie soll auf den 1. Januar 2017 in Kraft treten. 

Vernehmlassungsunterlagen: 
www.ow.ch → Aktuelles → Vernehmlassungen → Vernehmlassung Verordnung 
über die berufliche Vorsorge 

Personalversicherungskasse Obwalden PVO 

Die Personalversicherungskasse Obwalden wurde im Jahr 1956 als selbstän-
digeprivatrechtliche Genossenschaft gegründet. Heute sind 54 Arbeitgeber ange-
schlossen. Per Ende 2014 wies die PVO einen Bestand von 2 771 Versicherten und 
695 Rentenbeziehenden auf. Das gesamte Vorsorgevermögen beläuft sich auf rund 
629 Millionen Franken. Der Deckungsgrad lag Ende 2014 bei 106 Prozent. 

Kontakt/Rückfragen: Mittwoch, 13. Januar 2016, 09.30 bis 10.45 Uhr 
Regierungsrat Hans Wallimann, Vorsteher Finanzdepartement, Telefon 
041 666 61 70 
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